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ARBEITEN BIS INS HOHE ALTER: INSTITUTIONELLE UND
NICHT-INSTITUTIONELLE EINFLÜSSE AUF DAS ERWERBS-

VERHALTEN ÄLTERER MENSCHEN IN JAPAN

Carolina Paulsen 

WORKING UNTIL OLD AGE: INSTITUTIONAL AND NON-INSTITUTIONAL INFLUENCES ON
EMPLOYMENT BEHAVIOUR OF ELDERLY PEOPLE IN JAPAN

Abstract: Compared to most OECD-countries, Japanese old-age employment rates
are high and a large portion of elderly Japanese participate in the labour market by
means of deferred retirement. This paper examines institutional and non-institu-
tional influences on employment behaviour, discussing motivators and barriers to
the labour market integration of elderly people in Japan. 

On the macro-level of state-run regulation there are strong work incentives me-
diated by the national pension system as well as special employment promotion
laws and instruments, whereas on the meso-level of collective and individual la-
bour relations integrative human resource strategies play an important role (e. g.
dismissal protection, personal transfers and special re-hiring schemes for regular
workers at pensionable age). While some political and legal institutions must be
criticized for their employment incentives and windfall gains, some may offer sug-
gestive thought-provoking impulses for other ageing societies. 

Concerning the role of informal institutions and non-institutional influences on
employment behaviour it is noteworthy that many elderly people work because of
economic reasons. The declining role of the family as a social insurance factor, the
increasing number of elderly single households and the rising divorce rate be-
tween elderly couples can also be considered as decisive. In view of the growing
significance of leisure time and consumerism in modern Japan, some work-related
Japanese clichés have to be critically questioned. 

Keywords: Alterserwerbsarbeit, Alterserwerbsverhalten, Institutionalisierung, Re-
gulierung, Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsförderung 

1 EINLEITUNG

Japans Alterserwerbsbeteiligung nimmt im internationalen Vergleich eine
führende Position ein. Die Beschäftigungs- und die Erwerbsquote der 55-
bis 64-jährigen JapanerInnen liegen beide weit über dem Durchschnitt der
OECD-Länder (vgl. Abb. 1).1 Beachtenswert ist auch, dass ein großer Teil

1 Bei der Interpretation der Alterserwerbsquoten ist der relativ hohe Anteil äl-
terer Selbständiger zu berücksichtigen. Im Jahr 2004 waren demnach 13,7 %
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älterer Menschen selbst nach Erreichen des regulären Rentenalters er-
werbstätig bleibt und weit mehr als die Hälfte der japanischen Männer
sogar bis zum Erreichen des 70. Lebensjahres in den Arbeitsmarkt inte-
griert ist (vgl. Abb. 2). Iwata Katsuhiko, Forschungsleiter des Japan Insti-
tute for Labour, Policy and Training (Nihon R d  Kenky  Kik , NRKK),
spezifiziert die Situation wie folgt: „Older people in Japan generally have
a desire to work until they are 70, provided that they have the opportunity
to do so“ (Iwata 2003: 17). Dies wirft die Frage auf, welche institutionellen,
sozialkulturellen und sozialstrukturellen Faktoren bei der Erklärung der
hohen japanischen Alterserwerbsbeteiligung eine maßgebliche Rolle spie-
len.

der 60- bis 64-jährigen erwerbstätigen Männer (6,1 % der erwerbstätigen Frau-
en) und 13,7 % der 65- bis 69-jährigen erwerbstätigen Männer (6,0 % der er-
werbstätigen Frauen) selbständig (ohne Berücksichtigung mithelfender Fami-
lienangehöriger, Freiberufler und Unternehmensvorstände) (K sei R d sh
2005). 

11,3

44,2
39,2

4,4

66,0
63,0

4,7

53,1 50,7

0

10

20

30

40

50

60

70

Arbeitslosenquote  Beschäftigungsquote    Erwerbsquote 

Deutschland

%

OECD insgesamt

Japan

Abb. 1: Internationaler Vergleich der Erwerbsbeteiligung der 55- bis 64-Jäh-
rigen, 2004

Anm.: Die Erwerbsquote bildet den Anteil der Beschäftigten und Arbeitslosen
an allen Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren ab,
während die Beschäftigungsquote den Anteil der Beschäftigten an allen
Personen im erwerbsfähigen Alter wiedergibt. Die Arbeitslosenquote
weist den Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen aus (Quotient
aus der Anzahl der Arbeitslosen und des volkswirtschaftlichen Arbeits-
kräftepotenzials). 

Quelle: OECD (2005: 241), eigene Darstellung. 
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Dieser Beitrag widmet sich einer Analyse der sozialen Wirkungskraft for-
maler und informaler Institutionen sowie nicht-institutioneller Einflüsse
auf das Erwerbsverhalten älterer Menschen in Japan. Ausgehend von
einem Verständnis der Institutionalisierung von Alterserwerbsarbeit als
einem komplexen gesellschaftlichen Mehrebenenprozess werden zu-
nächst auf der Makroebene der staatlichen Regulierung von Alterser-
werbsarbeit zentrale politische und rechtliche Rahmenvorgaben zur
Strukturierung des Erwerbsverhaltens Älterer ermittelt (Kap. 2.1). Disku-
tiert werden neben der Effizienz und Effektivität dieser formal institutio-
nellen Rahmenbedingungen auch deren positive oder negative Anreiz-
wirkungen im Hinblick auf die Alterserwerbsbeteiligung und die damit
verbundenen Mitnahmeeffekte. Anschließend werden auf der Mesoebene
der kollektiven und individuellen Arbeitsbeziehungen betriebliche Be-
schäftigungsmodelle und Verfahrensweisen beschrieben, die sich förder-
lich auswirken in Bezug auf die hohe Arbeitsmarktintegration älterer
Menschen (Kap. 2.2). Zuletzt werden informale Institutionen, sozialkultu-
relle, sozialstrukturelle und nicht-institutionelle Einflussfaktoren auf das
Erwerbsverhalten älterer Menschen in Japan näher beleuchtet, wobei ins-
besondere materielle und immaterielle Interessenlagen im Rahmen der
Biographisierung (Kap. 3.1), sozialstrukturelle, physische und psycholo-
gische Variablen (Kap. 3.2) sowie gesellschaftliche Wertorientierungen
und Normbindungen im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit und Ruhe-
stand (Kap. 3.3) Berücksichtigung finden. 
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2002

Quelle: Japanese Institute for Labour Policy and Training (NRKK 2002), eigene
Darstellung. 
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2 DER EINFLUSS FORMALER INSTITUTIONEN AUF DAS ALTERSERWERBS-
VERHALTEN

Grundsätzlich zeichnen sich politische, rechtliche und soziale Institutio-
nen dadurch aus, dass sie eine bestimmte soziale Ordnung hervorrufen,
indem sie gesellschaftliche Rollenbeziehungen funktional zusammenfas-
sen und menschliches Handeln im Einklang mit ideellen Zielvorgaben
dauerhaft und verbindlich strukturieren.2 In diesem Kapitel werden zu-
nächst formale Institutionen im Kontext der Alterserwerbsarbeit näher
beschrieben, wobei diese definiert werden können als schriftlich oder
mündlich festgehaltene Verhaltensregeln, die mit einer formalen Sanktio-
nierung verbunden sind, z. B. Gesetze oder vertragliche Regelwerke
(North 1992: 55). Unter diesen Begriff werden vorwiegend auch tarifliche
und betriebliche Konventionen und Verfahrensweisen gefasst (wie z. B.
betriebliche Personaltransfers, Einstellungs- und Weiterbildungsprak-
tiken), die zwar aufgrund ihrer Traditionsbindung auch informelle Ele-
mente aufweisen, aber im Hinblick auf ihre soziale Bindungskraft als un-
geschriebene Rechtsregeln interpretierbar sind. 

Auf der Makroebene staatlicher Regulierung von Alterserwerbsarbeit
wirken formale Institutionen insbesondere in Gestalt von arbeits- und so-
zialrechtlichen Gesetzen und Rechtsverordnungen sowie nationalen und
lokalen politischen Leitlinien und Beschäftigungsprogrammen, während
sie auf der Mesoebene der tariflichen und betrieblichen Arbeitsbezie-
hungen hauptsächlich in Form von kollektivrechtlichen und individual-
vertraglichen Regelwerken und betrieblichen Konventionen identifizier-
bar sind. Diese institutionellen Rahmenbedingungen werden ergänzt
durch Ermessensspielräume der öffentlichen Verwaltung und durch die
Rechtsprechung der Arbeits- und Sozialgerichte, wobei letztere bestehen-
de Lücken im Recht schließt und zur Interpretation und praktischen
Handhabung rechtlich relevanter Fragestellungen beiträgt. Formelle Ins-
titutionen im Kontext der Regulierung von Alterserwerbsarbeit bilden die
Grundlage für die Ausgestaltung der rechtlichen und tatsächlichen Be-
schäftigungsbedingungen älterer Menschen auf den segmentierten Ar-
beitsmärkten; sie ebnen institutionelle Pfade in den Ruhestand und beein-
flussen das Ausmaß der Arbeitsmarktintegration älterer Menschen bzw.
das Niveau der Altersarbeitslosigkeit. 

2 Abzugrenzen ist der Begriff der Institution von dem primär wirtschaftswissen-
schaftlich geprägten Begriff der Organisation, wobei beide Termini einander
nicht ausschließen, da sie gleichermaßen Erscheinungsformen einer auf insti-
tutionellen Regelungsmechanismen basierenden menschlichen Kooperation
sind (Beyer et al. 1994: 251; Gukenbiel 1992: 96). 
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2.1 Makroebene: Staatliche Regulierung von Alterserwerbsarbeit 

2.1.1 Renten- und sozialrechtliche Vorgaben 

Bei der Erklärung der hohen japanischen Alterserwerbsbeteiligung spie-
len zunächst rechtliche Vorgaben des nationalen Rentensystems eine
wichtige Rolle. Gegenwärtig existiert in Japan ein zweiundeinhalb-glei-
siges Rentenmodell, basierend auf einer allgemeinen einkommensunab-
hängigen „Volksrentenversicherung“ (kokumin nenkin), einer „Arbeitneh-
merrentenversicherung“ (k sei nenkin) – d. h. einer einkommensabhän-
gigen Zusatzrente für abhängige Beschäftigte – und einer optionalen Be-
triebsrente (kigy  nenkin). Die Volksrente ist als Basisrente und
Grundversicherung für alle Arbeitnehmer zwischen 20 und 59 Jahren ob-
ligatorisch. Sie orientiert sich am Existenzminimum und wird laufend an
den gültigen Lebenshaltungskostenindex angepasst. Die Arbeitnehmer-
rentenversicherung versichert den Großteil der regulär Beschäftigten des
privatwirtschaftlichen Sektors und deren Ehepartner mit Ausnahme der
geringfügig beschäftigten Teilzeitkräfte und der selbständigen Erwerbstä-
tigen (Kamppeter und Tack 2006: 5). 

Zur Überbrückung der Zeitspanne zwischen der Regelaltersgrenze im
Rahmen der Volksrentenversicherung (65 Jahre) und der Altersgrenze der
Arbeitnehmerrentenversicherung (teinen), die vor der Rentenreform von
2004 bei 60 Jahren lag, wurde für alle Unternehmen eine sukzessive Erhö-
hung der teinen-Altersgrenze auf 65 Jahre beschlossen. Eine entspre-
chende Gesetzesänderung trat im April 2006 in Kraft und sieht für Män-
ner eine Erhöhung bis 2013 und für Frauen bis 2018 vor. Alle Unterneh-
men sind nun verpflichtet, entweder ihre betrieblichen Rentenaltersgren-
zen auf 65 Jahre anzuheben, weiterführende Beschäftigungssysteme für
Arbeitnehmer zwischen 60 und 65 Jahren einzuführen oder die Alters-
grenze zur Pflichtpensionierung ganz abzuschaffen (Ueno, Tsunoda und
Hosokawa 2006: 1). 

Langfristige Auswirkungen dieser Neuregelungen können bisher noch
nicht näher beurteilt werden. Eine erste Evaluierung der sozialen Wir-
kungskraft der Reform auf der Grundlage einer 2006 durchgeführten Un-
ternehmensumfrage des Japan Institute for Labour, Policy and Training
zeigt indes, dass 43,6 Prozent der befragten Unternehmen auf Grundlage
der Reform Wiedereinstellungssysteme eingeführt haben und 49,3 Pro-
zent aller Unternehmen ihr Rentenalter entweder daraufhin erhöhen
wollten oder bereits angehoben hatten (NRKK 2007). Es ist vorerst nicht
anzunehmen, dass fixe betriebliche Altersgrenzen von den Unternehmen
ganz abgeschafft werden. Zu vermuten ist vielmehr, dass japanische Un-
ternehmen aus Kostengründen solange an den teinen-Altersgrenzen fest-
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halten werden, wie senioritätsorientierte Vergütungselemente leistungs-
orientierte Elemente überwiegen.3 Dabei ist auch zu bedenken, dass ren-
tenrechtliche Mindestaltersgrenzen regulative Standards setzen im Hin-
blick auf die Arbeitsplatzsicherheit, zumal durchaus die Gefahr besteht,
dass ohne derartige Regelungen eine vorzeitige Externalisierung Älterer
begünstigt werden könnte. Higuchi und Yamamoto argumentieren dem-
entsprechend, dass das System verpflichtender Altersgrenzen für den Ru-
hestand grundsätzlich beibehalten werden sollte, um nicht durch eine
vollständige Flexibilisierung unternehmerische Anreize für weitere Aus-
gliederungen zulasten Älterer zu schaffen (Higuchi und Yamamoto 2002:
12).

Für Beschäftigte zwischen 60 und 65 Jahren wurde ferner eine Verstär-
kung der Anreize für einen Hinzuverdienst bei gleichzeitigem Rentenbe-
zug eingeleitet. Seit 2005 gelten folgende Regelungen: Betragen Rente und
Hinzuverdienst weniger als 280.000 Yen, erfolgt keine Rentenkürzung.4
Im Falle höherer Einkünfte wird bis zu einer Grenze von 480.000 Yen die
Rente im Verhältnis 1:2 zum Hinzuverdienst gekürzt. Übersteigt das ge-
samte Einkommen diese Grenze, erfolgt eine Rentenkürzung um den
Überschussbetrag der Hinzuverdienstgrenze, indem die Hälfte der Rente
des Überschussbetrags nicht ausgezahlt wird. Seit 2007 gelten diese Rege-
lungen ebenfalls für über 70-jährige Rentenempfänger, wobei allerdings
im Vergleich zu den anderen Altersgruppen keine Sozialversicherungs-
pflicht besteht. Die Rentenkürzungen wirken nach wie vor kraft der Na-
tur der Sache als Hemmnisse in Bezug auf das tatsächliche Arbeitsange-
bot Älterer, auch wenn sie nicht besonders hoch ausfallen. Kritikwürdig
ist auch, dass diese Regelungen Anreizwirkungen zugunsten eines Wech-
sels von einer Vollzeit- zu einer Teilzeitbeschäftigung entfalten, da Teil-
zeitbeschäftigte unabhängig vom Hinzuverdienst eine volle Rente erhal-
ten können (Conrad 2009: 129). 

Zu beachten ist auch, dass in Japan keine (etwa mit dem deutschen Al-
tersteilzeitgesetz vergleichbaren) Rechtsinstitutionen existieren, die einen
vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand „staatlich bezuschussen“. So wirkt
die Gewährung von Zuschlägen im Fall des Hinausschiebens des Verren-
tungszeitpunktes attraktiver und trägt stärker zum Verbleib Älterer im Ar-
beitsleben bei als die Gefahr materieller Einbußen aufgrund von Leistungs-
abschlägen im Falle eines frühzeitigen Ausscheidens (Gal 2005: 14). Bei
einem Aufschub von Rentenansprüchen unter gleichzeitiger Gewährung

3 Zur Pareto-Effizienz senioritätsorientierter Vergütung im Zusammenhang mit
verpflichtenden Rentenaltersgrenzen vgl. Lazear (1979). 

4 Für die Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen galt diese Regel schon vorher, al-
lerdings mit einer Höchstbetragsgrenze von 480.000 Yen monatlich. 
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von Zuschlägen zur Rente war beispielsweise im Jahr 2004 eine Rendite
von ca. 8 Prozent möglich, die weit über den Zinssätzen für Geldkapital lag
(Ohashi 2004: 6): Die Rendite im Fall von zehnjährigen japanischen Staats-
anleihen lag im selben Jahr bei 1,43 Prozent (Faz.Net 03.03.2004).5

Als Beschäftigungsanreiz wirkt auch die Tatsache, dass das im interna-
tionalen Vergleich eher geringe Leistungsniveau der japanischen Arbeits-
losenversicherung und die kurze Dauer der Zahlung von Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung ältere Menschen nicht zu einem längeren
Verbleiben in Arbeitslosigkeit motiviert.6 Die Höhe der Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung bemisst sich nach dem Grund für die Been-
digung des Arbeitsverhältnisses, der Beschäftigungsdauer und dem Alter
der Versicherten. Der Tagessatz der Leistungen liegt bei 50 bis 80 Prozent
des mittleren Einkommens der letzten sechs Monate vor Beendigung der
Beschäftigung und ist für die Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen auf
6.777 Yen begrenzt. Er wird für einen Zeitraum zwischen 90 und 150 Ta-
gen (in Ausnahmefällen bis zu 390 Tagen) ausgezahlt. Zu berücksichtigen
ist auch, dass der Anspruch auf Altersrente während des Zeitraums ruht,
in dem Arbeitslosengeld gewährt wird. 

2.1.2 Arbeitsförderungsrechtliche Spezialgesetze 

Es existieren in Japan seit geraumer Zeit verschiedene Spezialgesetze, die
nicht nur einen maßgeblichen Orientierungsrahmen für die Ausgestal-
tung kollektiver und individueller Arbeitsverhältnisse bilden, sondern
auch auf die Förderung von Alterserwerbsarbeit und somit auf eine hohe
und dauerhafte Integration älterer Menschen in den Arbeitsmarkt abzie-
len. Die wesentlichen Gesetze zur Förderung von Alterserwerbsarbeit
seien im Folgenden kurz aufgeführt und bewertet: 

Das 1966 verabschiedete japanische „Arbeitsförderungsgesetz“ (Koy
taisaku-h )7 verpflichtete die Regierung erstmalig, sich für das Ziel der

5 Auch auf die Bedeutung steuerlicher Einflüsse in Bezug auf eine Ausdehnung
der Lebensarbeitszeit ist hinzuweisen: Eine Gegenüberstellung der „impliziten
Steuerraten“ (Summe der auf Arbeit, Konsum und Kapital entfallenden durch-
schnittlichen Belastung inklusive Steuern und Abgaben) ergibt, dass Länder
mit niedrigeren Alterserwerbsquoten zusätzliche Arbeitsjahre tendenziell
stärker besteuern und damit im Vergleich zu Japan zu einem früheren Zeit-
punkt beginnen (Gal 2005: 16). 

6 Im internationalen Vergleich der Höhe der Versicherungsleistungen steht Ja-
pan gegenwärtig an zehnter Stelle hinter Deutschland (6. Stelle) und Däne-
mark (1. Stelle) (Woolsey 2008). 

7 Gesetzestext siehe http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/documents/
llj_law13.pdf. 
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Vollbeschäftigung einzusetzen und regelmäßig Pläne über die Grundla-
gen der Beschäftigungspolitik zu erstellen. Artikel 7 des Gesetzes formu-
liert für die Arbeitgeber eine grundlegende Verpflichtung zur Schaffung
von gleichen Einstellungs- und Beschäftigungsbedingungen für alle Ar-
beitnehmer unabhängig von deren Alter. 

Laut Artikel 9 des „Basisgesetzes über die alternde Gesellschaft“ (K rei
shakai taisaku kihon-h )8 soll die japanische Regierung adäquate Rahmen-
bedingungen schaffen, die älteren Menschen eine aktive Teilhabe am Ar-
beitsleben ermöglichen. Die Regierung sieht eine rechts- und sozial-
ethische Zielkategorie darin, „eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder
Bürger mit einem positiven Lebensziel, einem Gefühl sozialer Integration
und weniger Angst im Hinblick auf aktuelle und künftige gesellschaft-
liche Entwicklungen leben kann“ (Naikakufu 2000: 77, eigene Überset-
zung). Hierbei dürfte es sich eher um ein euphemistisches Idealbild poli-
tisch erwünschter sozialer Integration handeln; positiv aber zu vermerken
ist, dass das Gesetz zumindest in rechtstechnischer Hinsicht insofern als
eine Errungenschaft erachtet werden kann, als die sozialen Belange äl-
terer Menschen als Rechtssubjekte und schutzwürdige Interessengruppe
ausdrücklich als Gesetzeszweck sui generis kodifiziert worden sind. Anzu-
merken ist allerdings auch, dass ein Großteil dieser Vorschriften die in
ihnen enthaltenen Rechtspflichten lediglich als Handlungsempfehlungen
und „Soll“-Normen ausspricht, ohne dabei Sanktionen bei Rechtsverstö-
ßen vorzusehen. Hierin ist durchaus eine Besonderheit des japanischen
Rechts zu erkennen, das eine Tendenz aufweist, „rechtliche Regelungen
als unverbindliche Soll-Vorschriften zu interpretieren und die tatsäch-
lichen Arbeitsbeziehungen ganz anders zu gestalten“ (Nishitani 2003: 2). 

Das beschäftigungspolitische Ziel der Förderung von Alterserwerbsar-
beit ist in dem 1971 verabschiedeten „Stabilisierungsgesetz zur Förderung
der Beschäftigung Älterer“ (K reisha t  no koy  no antei t  ni kansuru
h ritsu)9 ausdrücklich festgeschrieben. Dieses legt grundlegende Rechts-
prinzipien im Zusammenhang mit der Beschäftigung älterer Menschen
sowie daraus ableitbare Rechte und Pflichten der beteiligten Akteure fest.
Artikel 1 formuliert als maßgeblichen Gesetzeszweck die Gewährleistung
von Beschäftigungssicherheit für ältere Menschen und nennt exempla-
risch notwendige staatliche Maßnahmen zur Förderung von Alterser-
werbsarbeit. Ziele sind dabei unter anderem die Erhöhung der Lebensar-
beitszeit, die Förderung von (Wieder-) Einstellungsmöglichkeiten Älterer
durch die Arbeitgeber sowie die Sicherung von Beschäftigungsmöglich-
keiten für Menschen im Rentenalter. Des Weiteren gewährt Artikel 49 eine

8 Gesetzestext siehe http://www8.cao.go.jp/kourei/english/measure/kihon-e.html. 
9 Gesetzestext siehe http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/Laws.htm. 
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staatliche Option zur Subventionierung von Alterserwerbsarbeit im Fall
einer Ausweitung von Beschäftigungsmöglichkeiten zugunsten Älterer
durch die Unternehmen sowie eine damit verbundene Möglichkeit eines
Angebots von staatlichen Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur
Förderung von Alterserwerbsarbeit. 

2.1.3 Staatliche Finanzhilfen 

Arbeitnehmer zwischen 60 und 64 Jahren, die seit mehr als fünf Jahren in
der Arbeitnehmerrentenversicherung versichert sind und deren monatli-
ches Einkommen unter 75 Prozent desjenigen Einkommens liegt, das sie
mit 60 Jahren bezogen, erhalten seit 1995 einen staatlichen Weiterbeschäf-
tigungslohnzuschuss (k -nenrei koy  keizoku ky fu).10 Der Anspruch be-
steht für eine Dauer von maximal zwei Jahren. Im Fall des gleichzeitigen
Bezugs von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung entsteht entwe-
der gar kein Anspruch auf Unterstützung oder es wird nur eine geringere
Anspruchsdauer gewährt. Diese Regelung sollte als arbeitsmarktpoli-
tisches Novum für ältere Arbeitnehmer einen wesentlichen Finanzanreiz
zugunsten einer längeren Teilhabe am Arbeitsleben darstellen. Die Rege-
lung hat statistischen Analysen zufolge zwar zu einer Erhöhung der Voll-
zeitbeschäftigung innerhalb der älteren Bevölkerung beigetragen, jedoch
nur mit einer minimalen statistischen Signifikanz bzw. einem nur margi-
nalen Effekt. Nach ihrer Einführung stieg die Anzahl der geförderten Be-
schäftigten zwischen 60 und 64 Jahren von 1,1 Prozent (1996) auf 3,1 Pro-
zent (2001), wobei jedoch ein prozentualer Anteil von 3,1 Prozent immer
noch als zu niedrig im Hinblick auf die politischen Zielvorstellungen er-
achtet werden kann (Higuchi und Yamamoto 2002: 15). 

Die OECD führt als Kritik gegen den Weiterbeschäftigungslohnzuschuss
an, dass sie aus unternehmerischer Sicht eine Art Lohnkostenzuschuss dar-
stelle, der de facto eine Reduzierung der Vergütungshöhe zulasten der be-
troffenen Arbeitnehmer bewirke (OECD 2004: 15). Es liegt dementspre-
chend nahe, dass die Arbeitgeber derartige staatliche Finanzhilfen bei der
Vergütung im Rahmen von weiterführenden Beschäftigungsverhältnissen
einkalkulieren und es somit zu erheblichen Mitnahmeeffekten kommt
(Conrad 2009: 131). Die OECD kritisiert außerdem, dass die Praxis geringe-
rer Vergütung vorurteilsfördernd in Bezug auf das Bild älterer Arbeitneh-
mer als schlecht bezahlte Humanressource wirke und die Regelung zudem

10 Vor Einführung des Weiterbeschäftigungslohnzuschusses erhielten lediglich
die Unternehmen, die 60-jährige und ältere Bewerber einstellten, staatliche fi-
nanzielle Zuschüsse, während direkte Finanzzuwendungen an die Beschäf-
tigten gesetzlich nicht vorgesehen waren. 
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auf die falsche Adressatengruppe zugeschnitten sei, da insbesondere die
Gruppe der unqualifizierten älteren Langzeitarbeitslosen nicht erfasst sei
(OECD 2004: 15). Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Weiterbeschäfti-
gungslohnzuschuss dazu beiträgt, ältere Beschäftigte aus normalen Ar-
beitsverhältnissen in staatlich subventionierte Beschäftigung zu verlagern,
was altersbezogene Stigmatisierungen zementiert (Taylor 2002: 14). Außer-
dem besteht die Gefahr einer Verdrängung jüngerer Beschäftigter zuguns-
ten des Erhalts staatlicher Förderungsleistungen (Conrad 2009: 131). 

Im Zuge der Reform des Stabilisierungsgesetzes von 2004 wurden wei-
tere staatliche Finanzhilfen eingeführt, die einerseits Arbeitgebern im Fall
der Weiterbeschäftigung, Neu- oder Wiedereinstellung Älterer und ande-
rerseits Älteren bei der Aufnahme einer selbständigen Arbeit gewährt wer-
den. Über deren Effektivität und Effizienz der Finanzhilfen kann mangels
entsprechenden statistischen Materials bisher jedoch noch keine sichere
Auskunft gegeben werden. Die wesentlichen Neuregelungen seien im Fol-
genden kurz zusammengefasst (vgl. hierzu und im Folgenden: Williamson
und Higo 2007: 24): Arbeitgeber erhalten staatliche Zuschüsse, wenn sie die
unternehmensinterne Altersgrenze zur Pflichtpensionierung auf 65 Jahre
und älter festlegen oder wenn der Anteil älterer Beschäftigter im Verhältnis
zu jüngeren einen bestimmten Prozentsatz erreicht. Ihnen werden zudem
weitere staatliche Finanzhilfen gewährt, sofern sie ältere Arbeitssuchende
im Rahmen von Probearbeitsverhältnissen mit der Option einer langfristi-
gen Beschäftigung einstellen. Ansprüche auf einen staatlichen Zuschuss be-
stehen auch, wenn Arbeitgeber aufgrund einer Vermittlung durch öffent-
liche oder private Arbeitsagenturen Bewerber zwischen 60 und 64 Jahren
dauerhaft in ein Beschäftigungsverhältnis übernehmen. Arbeitgeber, die äl-
teren Beschäftigten kurz vor Erreichen der Altersgrenze zur Pflichtpensio-
nierung Trainingsmaßnahmen zur Überführung in ein weiterführendes Be-
schäftigungsverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber anbieten, erhalten
ebenfalls staatliche Zuschüsse. Gründen mindestens drei Personen im Alter
von über 45 Jahren eine Gesellschaft mit dem Ziel einer Schaffung dauer-
hafter Beschäftigungsmöglichkeiten zugunsten Älterer, wird ihnen auch
eine finanzielle Unterstützung gewährt. 

2.1.4 Arbeitsvermittlungsagenturen (Shirub  Jinzai Sent )

Als eine Besonderheit im Bereich der japanischen Arbeitsförderung wur-
den 1989 spezielle Arbeitsvermittlungen (Shirub  Jinzai Sent , Silver Hu-
man Ressources Centers; im Folgenden: SHRC) für ältere Menschen ge-
schaffen, die älteren Menschen Teilzeitstellen oder geringfügige Beschäf-
tigungsmöglichkeiten jenseits des ersten Arbeitsmarktes bieten. Seit ge-
raumer Zeit existieren obendrein spezielle Beratungsstellen bei den
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japanischen Arbeitsämtern, die älteren Menschen bei der Arbeitssuche
und Unternehmen im Rahmen von Umstrukturierungen zugunsten äl-
terer Beschäftigter unterstützen. Während derartige Beratungsangebote
auch in anderen Ländern existieren, bilden die SHRC ein japanisches Spe-
zifikum. Die Agenturen erhalten Finanzhilfen in Höhe von bis zu 25 Pro-
zent ihres Haushaltes vom Staat, den Präfekturen und den Kommunen,
wobei Letztere zugleich deren Träger sind (Aigner, Kitabata und Kroll
2001: 14). Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage von jährlichen Mit-
gliedsbeiträgen und Vermittlungsgebühren, welche die Arbeitgeber leis-
ten. Arbeitsvertragspartner sind nicht die älteren Beschäftigten, sondern
die vermittelnden SHRC, während die Arbeitskräfte eine Dividende aus
der entrichteten Vermittlungsgebühr erhalten. Dies führt zu einer forma-
len Abgrenzung gegenüber dem ersten Arbeitsmarkt. 

In den letzten Jahrzehnten seit ihrer Gründung haben die SHRC einen
beachtlichen Mitgliederzuwachs erfahren und sind inzwischen beinahe
flächendeckend über ganz Japan verteilt.11 Tabelle 1 gibt den Anteil älterer
Erwerbspersonen aus dem Jahr 2004 wieder, deren Jobs über SHRC ver-
mittelt wurden. Hier wird deutlich, dass sich der Anteil der vermittelten
Tätigkeiten ab dem Erreichen der teinen-Altersgrenze bei beiden Ge-
schlechtern stark erhöht hat. Es liegt die Annahme nahe, dass ein Teil der
älteren Beschäftigten, die von ihren Arbeitgebern nicht in betriebliche
Weiterbeschäftigungs- oder Wiedereinstellungssysteme integriert wur-
den, durch die SHRC aufgefangen wurde. Insgesamt betrachtet fällt der
Anteil der über SHRC vermittelten Tätigkeiten jedoch eher gering aus.  

Das Umsatzvolumen der SHRC betrug im Jahr 2000 etwa 266 Milliarden
Yen, und pro SHRC-Mitglied wurden im Jahr 2004 Jobs mit einem Finanz-
volumen von ca. 400.000 Yen vermittelt (SJSJK 2004). Vonseiten des Dach-
verbandes (Shirub  Jinzai Sent  Jigy  Ky kai) und in den Medien werden
die SHRC als erfolgreich im Hinblick auf ihre Vermittlungsaktivitäten dar-
gestellt, auch wenn kritisch anzumerken ist, dass die Arbeitskräfte häufig
für die vermittelten Tätigkeiten überqualifiziert sind, da von den Agen-
turen hauptsächlich Jobs im Blue-Collar-Bereich angeboten werden, wäh-
rend administrative Jobs oder Tätigkeiten, die einen akademischen Hinter-
grund erfordern, nur selten vergeben werden (vgl. Abb. 3). Da die Agen-
turen Angebot und Nachfrage je nach den Bedürfnissen der Regionen auf-
einander abstimmen müssen, erhalten die älteren Arbeitskräfte jedoch
nicht immer ihren Wünschen entsprechende Jobangebote. Nur ungefähr
der Hälfte der Arbeitssuchenden wird eine Tätigkeit in einem von ihnen
präferierten Bereich angeboten (Aigner, Kitabata und Kroll 2001: 15). 

11 Zur Entwicklung bis 2000 siehe: Aigner, Kitabata und Kroll (2001: 15); Naga-
nawa (1997: Kap 3.1). 
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Positiv zu vermerken ist, dass von den SHRC Arbeitgeber und ältere Men-
schen gleichermaßen profitieren können: Die vermittelten Arbeitskräfte
sind in der Regel für die Arbeitgeber preiswerter als auf dem ersten Ar-
beitsmarkt und verfügen nicht selten über einsatzfähiges Erfahrungswis-

Tab. 1: Anteil der über SHRC vermittelten Tätigkeiten nach Altersgruppen,
2004, in Prozent

Quelle: K sei R d sh  (2005). 

Ältere
Erwerbspersonen 

insgesamt

Über SHRC 
vermittelte 
Tätigkeiten

Männer 55–69 Jahre 71,5 1,6
55–59 Jahre

60–64 Jahre

65–69 Jahre

90,1

68,8

49,5

0,1

2,2

3,2
Frauen 55–69 Jahre 45,6 0,8

55–59 Jahre

60–64 Jahre

65–69 Jahre

62,2

42,3

28,5

0,2

0,9

1,5

leichte körperliche 
Tätigkeiten 

45% 

Hausmeister-
tätigkeiten 

26% 

fachlich  
qualifizierte 
Tätigkeiten 

13% 

Dienstleistungen 
7% 

Büroarbeit 
4% 

technische 
Arbeiten 

3% andere 
2% 

Abb. 3: Durch SHRC vermittelte Arbeitsformen
Quelle: Naganawa (1997), eigene Darstellung. 
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sen aus ihrer Erwerbskarriere. Für die älteren Menschen bieten die ver-
mittelten Jobs grundsätzlich eine Option, den Übergang zwischen Er-
werbsleben und Verrentung anhand von bezahlter Teilzeitarbeit flexibel
zu gestalten. Für viele Arbeitnehmer, die das gesetzliche Renteneintritts-
alter überschritten haben und von ihren Unternehmen keine weiterfüh-
renden Beschäftigungsangebote erhalten haben, bieten die SHRC oft die
einzige Möglichkeit zur Ausübung von Erwerbsarbeit im Alter. Für sie
bedeutet die durch Erwerbsarbeit vermittelte Teilhabe am öffentlichen Le-
ben vor allem eine Aufrechterhaltung der beruflich vermittelten sozialen
Integration, ein finanzielles Zubrot zur Rente und in vielen Fällen eine
willkommene Freizeitgestaltungsoption. 

2.2 Mesoebene: Tarifliche und betriebliche Verfahrensweisen 

2.2.1 Weiterführende Beschäftigungssysteme 

Das betriebliche Angebot von weiterführenden Beschäftigungsmodellen
für ältere (Stamm-)Arbeitnehmer im Rentenalter bildet auf der Mesoebene
der betrieblichen Arbeitsbeziehungen eine weitere maßgebliche institutio-
nelle Rahmenbedingung zur Strukturierung von Alterserwerbsarbeit.
Nach dem altersbedingten Ausscheiden aus dem regulären Arbeitsverhält-
nis bestehen in vielen japanischen Unternehmen zwar Möglichkeiten der
Weiterbeschäftigung (kinmu ench ) oder der Wiedereinstellung (saikoy ) bei
den Stammunternehmen oder bei Subkontraktoren, Tochter- und Partner-
unternehmen, jedoch in beiden Fällen in der Regel zu geringeren Gehältern
und verbunden mit kürzeren Wochenarbeitszeiten. Die Gehaltskürzungen
betragen in großen Unternehmen in über der Hälfte der Fälle mehr als 40
Prozent (KROR 2007). In der Akzeptanz der Gehaltseinbußen seitens der
Beschäftigten kann eine Gegenleistung für die Gewähr senioritätsorien-
tierter Löhne und impliziter Beschäftigungsgarantien vermutet werden
(Conrad 2009: 122). Dieser Konsens zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern offenbart einen Aspekt japanischer Unternehmenskultur, mit dem
auch die Unternehmensgewerkschaften konform zu gehen scheinen, da
Vergütungserhöhungen zugunsten älterer Arbeitnehmer bisher nicht auf
ihrer politischen Agenda standen. Die Tatsache, dass Empfänger einer Ar-
beitnehmerrente bestimmten Hinzuverdienstgrenzen12 unterliegen, wirkt
zwar als Motor für Beschäftigungsverhältnisse mit Niedriglöhnen, de facto

12 Die Rentenempfänger erhalten 80 % des Rentenanspruchs ausgezahlt, sofern
ihr Hinzuverdienst bestimmte Höchstgrenzen nicht überschreitet. Anderen-
falls sinkt ihr Rentenanspruch auf 50 bzw. 20 %. 
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werden dadurch aber auch flexible Altersteilzeitmodelle gefördert. Aus
Sicht der Arbeitgeber stellt die Weiterbeschäftigung älterer Arbeitskräfte
nicht nur einen Kosten- und Flexibilitätsvorteil dar, sondern auch die Mög-
lichkeit, weiterhin auf langjährig angesammeltes Erfahrungswissen der Be-
schäftigten zurückgreifen zu können. Für die älteren Beschäftigten bedeu-
tet die Option einer Verlängerung der Erwerbsphase neben der finanziell
attraktiven Kombination von Arbeitsvergütung und Rente insbesondere
eine Erweiterung individueller Handlungsspielräume im Übergang zwi-
schen Erwerbsleben und Ruhestand sowie den Erhalt der durch das beruf-
liche Umfeld vermittelten sozialen Integration. 

Materielle Voraussetzung für den Abschluss weiterführender Beschäfti-
gungsverhältnisse ist in der Regel der konkrete Bedarf der Unternehmen an
der Arbeitskraft der in Rente gehenden Angestellten, deren Zustimmung
und gesundheitliche Leistungsfähigkeit. Die Arbeitsverträge werden häu-
fig befristet in Form von Teilzeitregelungen und ab Erreichen einer be-
stimmten Altersgrenze ohne dauerhafte Einstellungsgarantie abgeschlos-
sen. Das japanische Unternehmen Yokogawa Electric Corp., ein Hersteller
von Mess- und Regeltechnik mit ca. 18.000 Mitarbeitern, zahlt älteren Be-
schäftigten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 80 Prozent ihres Ren-
tenanspruchs aus, soweit die Summe von Gehalt und Rente monatlich
220.000 Yen nicht übersteigt.13 Der Gehaltsanspruch beträgt für alle Arbeit-
nehmer einheitlich 100.000 Yen monatlich plus einem halbjährlichen Bonus
in Höhe von 400.000 Yen. Auch ausländische Unternehmen in Japan prak-
tizieren vergleichbare Beschäftigungsmodelle, so z. B. die japanische Ver-
tretung der Bosch-Gruppe, die ebenfalls Wiedereinstellungssysteme für
Arbeitnehmer über 60 Jahren anbietet. Der japanische Kühlgerätehersteller
Micom hat eine fixe Rentenaltersgrenze indes ganz abgeschafft und ver-
fährt mit dem Ziel einer möglichst langen Einbindung älterer Arbeitnehmer
in den Betrieb, sofern diese arbeiten wollen und können. 

Die verbreitete Praxis weiterführender Beschäftigungsmodelle liefert
einen Beweis für ihre soziale Akzeptanz: So geht aus Abbildung 4 hervor,
dass 91,9 Prozent der japanischen Unternehmen im Jahr 2004 eine Alters-
grenze für die Pflichtpensionierung zwischen 60 und 64 Jahren praktizier-
ten, wovon 64,3 Prozent der Unternehmen interne Wiedereinstellungs-
und Weiterbeschäftigungssysteme für ältere Arbeitnehmer anboten. Hier-
bei ist jedoch zu beachten, dass es sich keineswegs um eine allgemeine
Beschäftigungsgarantie handelt, sondern derartige Vertragsmodelle in
der Regel nur ausgewählten älteren Stammarbeitnehmern angeboten

13 Die folgenden Ausführungen basieren auf unternehmenseigenem Informati-
onsmaterial sowie auf einer Korrespondenz aus dem Jahr 2007 zwischen dem
Personalbüro der Firma in Yokogawa und der Autorin dieses Beitrags. 
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werden, die die jeweiligen personalplanerischen Bedürfnisse der Unter-
nehmen erfüllen. Laut Vorgaben des „Basisgesetzes über die alternde Ge-
sellschaft“ (K rei shakai taisaku kihon-h ) ist dementsprechend die Möglich-
keit zur Festlegung betrieblicher Auswahlkriterien durch Managements
und Betriebsgewerkschaften vorgesehen. Abbildung 4 zeigt, dass 2004
nur 16,4 Prozent der Unternehmen mit einer verpflichtenden Rentenal-
tersgrenze zwischen 60 und 64 Jahren angaben, grundsätzlich allen ihren
Mitarbeitern weiterführende Beschäftigungsmodelle anzubieten. Hier
wird deutlich, dass die Möglichkeit zur Fortführung von Erwerbsarbeit
im Alter entscheidend durch den Dualismus zwischen betriebsinternen
und externen Arbeitsmärkten bedingt wird.14

14 Zu bedenken ist dabei jedoch, dass vor dem Hintergrund der Bedeutungszu-
nahme von Leiharbeit und Personalausgliederungen sowie der sukzessiven
Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses aufgrund der Expansion geringfü-
giger und ungesicherter Beschäftigung nicht stets pauschal von einer Dichoto-
mie zwischen einem privilegierten internen und einem unterprivilegierten ex-
ternen Arbeitsmarkt ausgegangen werden sollte. Zur Theorie des dualen Ar-
beitsmarktes siehe Doeringer und Piore ([1971] 1985: 39). Zur Situation in Ja-
pan siehe Rebick (2005: 57). 
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Abb. 4: Japanische Unternehmen mit weiterführenden Beschäftigungsmodel-
len für Ältere

Anm.: Die Abbildung bezieht sich auf Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbei-
tern. 

Quelle: Naikakufu (2004), eigene Übersetzung. 
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2.2.2 Kündigungsschutz und Personaltransfer 

Der hohe Stellenwert des Kündigungsschutzes bildet einen wichtigen ins-
titutionellen Erklärungsfaktor in Bezug auf die hohe Arbeitsmarktin-
tegration älterer Menschen. Auch wenn die demographischen Entwick-
lungen – einhergehend mit einem nur moderaten wirtschaftlichen Wachs-
tum – nahelegen, dass die hohen japanischen Beschäftigungsstandards
des internen Arbeitsmarktes den ökonomischen Zwängen dauerhaft nicht
standhalten können, wird das Ultima-Ratio-Prinzip von den Unterneh-
men nach wie vor sehr ernst genommen, wobei betriebsbedingte Entlas-
sungen älterer Mitarbeiter in besonderem Maße sozial missbilligt werden
(Schregle 1993: 510). Personalpolitische Outplacement-Maßnahmen wie
zeitweise Umsetzung (zaiseki shukk ) oder endgültige Umsetzung (tenseki
shukk ) ebenso wie Versetzungen in Tochter- oder Partnerunternehmen
stellen aus Arbeitgebersicht flexible und kostengünstige Personalabbau-
und Strukturanpassungsmöglichkeiten dar und tragen insbesondere zum
Verbleib vieler älterer Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt bei. Auch Über-
stundenreduktionen und der Abbau peripherer Arbeitskräfte werden in
der Regel zunächst als Kündigungsalternativen in Betracht gezogen
(Holzhausen 1998: 20). 

Da immer mehr Unternehmen die Gehaltszahlungen für entsandte Mit-
arbeiter in voller Höhe übernehmen, stellen Personaltransfers für die ent-
sendenden Unternehmen preiswerte Personalanpassungsinstrumente
dar (Teicher 1996: 138). Häufig wird daher auf ältere Arbeitnehmer ab ca.
55 Jahren sozialer Druck im Hinblick auf eine Akzeptanz geplanter Ver-
setzungsmaßnahmen ausgeübt.15 Jedoch sind Tochter- oder Partnerunter-
nehmen aufgrund von wirtschaftlichen Engpässen oder fehlenden Ein-
satzmöglichkeiten nicht immer zu einer Aufnahme entsandter Beschäf-
tigter bereit. Ältere Manager, die nicht im Rahmen von Personaltransfers
versetzt werden und einem Engpass an Aufstiegsmöglichkeiten begeg-
nen, werden häufig von Unternehmen verpflichtet, ihre leitenden Positi-
onen im Zuge einer Art „Zwangsverrentung“ (yakushoku teinen) zuguns-
ten jüngerer Mitarbeiter zu räumen, wobei sie oftmals bis zur betrieb-
lichen Pensionierungsgrenze den nachrückenden Managern beratend zur
Seite stehen. Angesichts des immer höher werdenden Anteils älterer Ar-
beitskräfte in den Unternehmen ist ferner ungewiss, wie lange noch in

15 Gesetzlich ist im Rahmen von Personaltransfers grundsätzlich die Einholung
der Zustimmung der betroffenen Arbeitnehmer vorgeschrieben. Im Rahmen
einer 1996 vom japanischen Arbeitsministerium durchgeführten Befragung
gaben 73,8 % der Befragten an, vor einem Transfer um ihre Zustimmung ge-
fragt worden zu sein, während immerhin 11,8 % der Betroffenen vor vollende-
te Tatsachen gestellt wurden (Sato 1996). 
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größerem Umfang Entlassungen im Fall von personalplanerischen Eng-
pässen innerhalb der Unternehmensgruppen vermieden werden können.
So könnten in Zukunft Versetzungen nicht nur innerhalb von Unterneh-
mensverbünden, sondern auch vermehrt zwischen voneinander unab-
hängigen Unternehmensgruppen stattfinden (Sato 1996). 

Die traditionellen Beschäftigungsprinzipien der senioritätsorientierten
Vergütung und der „lebenslangen Einstellung“ betreffen die (in der Regel
männlichen) Stammarbeitnehmer größerer Unternehmen und damit nur
ca. ein Drittel aller japanischen Arbeitnehmer. Aufgrund des immer noch
großen Stellenwerts senioritätsorientierter Vergütungselemente ist das
Festhalten an fixen Rentenaltersgrenzen für die Unternehmen kosten-
günstig. Edward P. Lazear hat in diesem Zusammenhang darauf hinge-
wiesen, dass Senioritätslöhne im Kontext verpflichtender Regelalters-
grenzen pareto-effizient sind, wenn jüngere Beschäftigte unterhalb des
Werts ihrer Grenzproduktivität vergütet werden und älteren Beschäf-
tigten mit zunehmendem Alter in Relation zu dieser Grenzmarke höhere
Löhne und Gehälter ausgezahlt werden (Lazear 1979). Mit dem vorzei-
tigen und endgültigen Austritt aus dem Unternehmen sind für ältere Be-
schäftigte indes häufig gravierende ökonomische Risiken verbunden.
Diejenigen, die nach ihrem Ausscheiden aus großen Unternehmen eine
Anstellung in kleinen und mittleren Unternehmen finden, erleiden in der
Regel erhebliche Einkommenseinbußen (Casey 2005: 224). Viele Unter-
nehmen gleichen jedoch versetzungsbedingte Verdienstunterschiede zu-
gunsten der Arbeitnehmer aus. 

2.2.3 Betriebliche Weiterbildung 

Die kontinuierliche Teilnahme älterer Arbeitnehmer an beruflicher Wei-
terbildung ist eine notwendige Voraussetzung, um vor dem Hintergrund
immer älter werdender Belegschaften und in Zeiten des raschen technolo-
gischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels die Produktivi-
tät, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu gewähr-
leisten. Der hohe Stellenwert der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbil-
dung der Arbeitnehmer stellt grundsätzlich eine geeignete Möglichkeit
dar, das Profil der Betroffenen an konkrete Bedürfnisse und Gegeben-
heiten der Unternehmen anzupassen. Insbesondere in den größeren japa-
nischen Unternehmen durchlaufen die Beschäftigten des internen Ar-
beitsmarktsegments in der Regel ein langjähriges Training on the job, er-
gänzt durch Maßnahmen der Arbeitsplatzrotation. Durch eine langfristig
ausgelegte Karriereplanung, die eine betriebliche Weiterbildung in jedem
Lebensalter vorsieht, wird die Gefahr eines Dequalifizierungsrisikos zu-
lasten älterer Beschäftigter tendenziell eingedämmt, sofern eine dauer-
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hafte Partizipation Älterer an Weiterbildungsmaßnahmen gewährleistet
wird.

Über die Partizipation älterer Beschäftigter an beruflicher Weiterbil-
dung ist bisher kein ausreichendes Datenmaterial verfügbar. Die OECD
beruft sich derweil auf Ergebnisse eines Vergleichs zwischen dem japa-
nischen Weiterbildungssurvey und dem International Adult Literacy Survey
der OECD, zwei Erhebungen, die beide nahelegen, dass die Partizipation
der 55-jährigen und älteren japanischen Beschäftigten an beruflicher Wei-
terbildung im internationalen Vergleich besonders hoch ausfällt (OECD
2004: 129).16 Es ist jedoch zu beachten, dass der staatlich gewährte Weiter-
bildungszuschuss für ältere Beschäftigte nur in geringem Umfang in An-
spruch genommen wird und daher nicht von einer hohen Eigeninitiative
Älterer auszugehen ist (Conrad 2009: 136). In jüngerer Zeit regen jedoch
immer mehr Unternehmen aus Kostengründen ihre Beschäftigten zu
mehr Eigeninitiative in Form des Selbststudiums oder einer Teilnahme an
Fernstudiengängen an. Kommunen bieten in Zusammenarbeit mit loka-
len Arbeitsämtern Weiterbildungskurse für ältere Arbeitnehmer an, wo-
bei die Lohn- und Unterbringungskosten staatlich bezuschusst werden.
Die Nutzung staatlicher Weiterbildungsprogramme erfolgt jedoch noch
nicht auf breiter Basis, zumal viele kleinere Unternehmen verwaltungs-
technisch nicht in der Lage sind, Förderanträge zu stellen. Für die älteren
Arbeitnehmer stellt die Aufforderung zur Teilnahme an staatlichen Wei-
terbildungsmaßnahmen häufig die Vorstufe zu einer Versetzung oder
Umsetzung dar, sodass viele Betroffene diesbezügliche Anregungen nur
zögerlich annehmen oder ganz verweigern. 

3 DER EINFLUSS INFORMALER INSTITUTIONEN UND NICHT-INSTITUTIONELLER
FAKTOREN AUF DAS ALTERSERWERBSVERHALTEN

Grundsätzlich darf angenommen werden, dass Individuen, die ihre Ar-
beitskraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, ein elementares Inter-
esse am Erhalt, Ertrag und Nutzen ihrer Arbeitsleistung sowie an einer
günstigen Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsinhalte und der Ar-
beitsbedingungen haben. Über dieses Interesse hinaus wirkt eine Vielzahl
weiterer struktureller und kultureller Einflussfaktoren auf das Erwerbs-
und Verrentungsverhalten älterer Menschen ein. Im Rahmen der Biogra-

16 Angesichts der Tatsache, dass Trainings „on the job“ zu den natürlichen Cha-
rakteristika des japanischen Beschäftigungssystems gehören, wurden im Rah-
men dieser Untersuchung nur Trainings „off the job“ und auf Wunsch der Be-
schäftigten initiierte Selbststudien berücksichtigt. 



Arbeiten bis ins hohe Alter

143

phisierung werden zunächst materielle und immaterielle Interessenlagen
relevant, die als „bewusste Handlungsimpulse aufgrund einer einsichtig
gewordenen Bedürfnislage“ (Fürstenberg 1995: 124) das Verhalten älterer
Menschen im Übergang zwischen später Erwerbsphase und Ruhestand
bestimmen. Neben sozialstrukturellen Variablen (z. B. Geschlecht, Famili-
enstand, Bildung, Einkommen) sind unterschiedliche physische und psy-
chologische Zustände sowie der Einfluss informaler Institutionen zu be-
rücksichtigen, die einen kulturellen Bezugsrahmen für individuelle
Handlungsorientierungen bilden. 

Informale Institutionen können – als Gegenpol zum formalen Institutio-
nenbegriff (vgl. Kap. 2.1.) – definiert werden als ungeschriebene Verhal-
tensregeln, die von den Mitgliedern ihrer Bezugsgruppe aus eigenen An-
trieb befolgt werden bzw. ihre interne Bindungskraft aufgrund von infor-
malen sozialen Sanktionen entfalten. Unter diesen Begriff subsumierbar
sind insbesondere gesellschaftliche Wertorientierungen und Normbin-
dungen im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit und Ruhestand, Elemente

Tab. 2: Einflussfaktoren auf das Erwerbsverhalten im Alter (mit Ausnahme
formaler Institutionen)

Quelle: Eigene Zusammenstellung in Ergänzung zu Pries (2005). 

Interessenlagen im 
Rahmen der 

Biographisierung 

Sozialstrukturelle, 
physische und psycho-

logische Faktoren 

Wertorientierungen 
und 

Normbindungen 
Materielle Interessen-
lagen
(Sicherung der wirtschaft-
lichen Lebensgrundlage 
und des Lebensstandards)
Immaterielle Interessen-
lagen
beispielsweise:
Erhalt körperlicher und  
geistiger Leistungsfähig-
keit
Fortführung eines „aktiven  
Lebens“
Erhalt sozialer Kontakte
Freizeitstrukturierung
Lebensinhalt
Lebenssinn

Alter, Lebenserwartung
Geschlecht, Familien-
stand
Bildung, Qualifikation
Einkommen
Erwerbsstatus, Beruf
Leistungsfähigkeit
(körperlich und geistig)
Leistungsmotivation
Belastung am Arbeits-
platz
(physisch und psychisch)
Soziale Integration (über 
Erwerbsarbeit vermittelt)
Erfahrungen während 
des Arbeitslebens
Erwartungen an den
Ruhestand

Arbeitsethik
Arbeitsorientierung
Unternehmenskultur 
(integrativ/desintegra-
tiv)
Soziale Zuschreibun-
gen und Erwartungen
(wie z. B. über den Be-
ruf vermitteltes Sozial-
prestige)
Sozialer Stellenwert  
der Familie als „sozial-
versicherndes Ele-
ment“
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einer integrativen oder desintegrativen Unternehmenskultur, soziale Zu-
schreibungen und Erwartungen im Kontext von Erwerbsarbeit und Ruhe-
stand sowie der Stellenwert der Familie als „sozialversicherndes Ele-
ment“. Auf der in Tabelle 2 gezeigten Systematik basierend erfolgt in die-
sem Abschnitt eine Auseinandersetzung mit ausgewählten sozialstruktu-
rellen, sozialkulturellen und nicht-institutionellen Einflussfaktoren auf
das Erwerbsverhalten älterer JapanerInnen. Aus Platzgründen kann im
Rahmen der nachfolgenden Analyse des Erwerbsverhaltens älterer Japa-
nerInnen nicht auf sämtliche hier aufgelistete Variablen eingegangen wer-
den. Es werden nur diejenigen Faktoren erörtert, die für die japanische
Situation entweder ausschlaggebend oder besonders diskussionswürdig
sind.

3.1 Materielle und immaterielle Interessenlagen 

Es existiert die verbreitete Vorstellung, dass viele Japaner insbesondere
deshalb so lange arbeiten, weil sie sich davon den Erhalt der Gesundheit,
die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte oder die Steigerung der Lebens-
zufriedenheit versprechen (Sasajima 2003: 17; Kamppeter 2004: 18; Kamp-
peter und Tack 2006: 9). Eine 1995 im japanischen Wirtschaftsweißbuch
veröffentlichte Umfrage im Auftrag der Regierung hat jedoch gezeigt, dass
ältere JapanerInnen zur Erklärung ihres Erwerbsverhaltens primär materi-
elle Gründe angaben. Dem folgte der Wunsch nach dem Erhalt der Ge-
sundheit, des Lebenssinns und der sozialen Integration (Keizai Kikakuch
1995: 394). Eine Umfrage des Arbeitsministeriums aus dem Jahr 2004 lie-
ferte ähnliche Resultate: So führten 63,6 Prozent der befragten Männer und
Frauen über 60 Jahren ökonomische Gründe für einen verlängerten Ver-
bleib im Arbeitsleben an, während der Wunsch nach sozialer Integration
nur für 11,3 Prozent ausschlaggebend war (K sei R d sh  2005). 

Der Zusammenhang zwischen Rentenhöhe und Erwerbstätigkeit im
Alter wird anhand einer Untersuchung älterer Zweipersonenhaushalte
deutlich, wonach der Anteil der Erwerbstätigen mit zunehmender Ren-
tenhöhe abnimmt (Takayama und Arita 1996). Dabei ist zu bedenken, dass
fast ein Drittel aller älteren Zweipersonenhaushalte eine Rente in Höhe
oder unterhalb des Sozialhilfeniveaus erhält, wohingegen dies sogar für
die Hälfte der Einpersonenhaushalte zutrifft. Ferner ist darauf hinzuwei-
sen, dass drei Viertel aller japanischen Beschäftigten und ca. zwei Drittel
der älteren Beschäftigten in kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Be-
schäftigten arbeiten, die im Vergleich zu den größeren Unternehmen ein
geringeres Vergütungsniveau bieten und im Verrentungsfall weder eine
Abfindung noch eine Betriebsrente gewähren (Conrad 2009: 123). Daran
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wird deutlich, dass für die Beteiligung vieler älterer JapanerInnen an der
Erwerbsarbeit ökonomische Gründe maßgeblich sind. 

Wie sich aus einer Umfrage des Japan Institute for Labour Policy and
Training ergibt, sehen nur wenige ältere Menschen zwischen 55 und 69
Jahren den Erhalt der Gesundheit als wesentlichen Grund für die Aus-
übung von Erwerbsarbeit im Alter an; wichtiger erscheint ihnen indes die
mit Erwerbsarbeit assoziierte Steigerung des Lebenssinns und der Le-
benszufriedenheit sowie der Erhalt sozialer Kontakte (NRKK 2006: 27).
Vor allem der letztere Aspekt kann einen besonderen Stellenwert gewin-
nen, wenn man den großen Anteil der Einflussnahme berücksichtigt, den
die Firmen auf die Freizeitorganisation ihrer Mitarbeiter ausüben
(Deutschmann und Weber 1987: 8). Das Konzept der engen Verflechtung
zwischen beruflichem und privatem Kontext ist auch gegenwärtig aktu-
ell, da nach wie vor viele japanische Großunternehmen einen erheblichen
Teil der Freizeit und des privaten Lebens ihrer Beschäftigten strukturie-
ren, indem sie etwa Familienausflüge, Reisen oder Kinderbetreuung orga-
nisieren. Die Tatsache, dass sich mit dem Austritt aus dem sozialen Kon-
text der Firma das Maß sozialer Integration mitunter drastisch reduziert,
macht den Eintritt in den Ruhestand für viele Betroffene zu einem mit
Unsicherheiten und Ängsten verknüpften Ereignis. Mit dem Austritt aus
dem Erwerbsleben entsteht in der Tat häufig eine „Vergesellschaftungslü-
cke“17. An die Stelle der Arbeit und des betrieblichen Umfeldes treten nun
insbesondere die Familie und der immense Freizeitzuwachs, die an die
Betroffenen neue Anforderungen im Hinblick auf die Lebensführung und
den Erhalt der sozialen Integration stellen. 

3.2 Sozialstrukturelle, physische und psychologische Faktoren 

3.2.1 Hohe „gesunde Lebenserwartung“ 

Bei der Erklärung der hohen Alterserwerbsbeteiligung in Japan spielt die
im Vergleich der Industriestaaten höchste „gesunde Lebenserwartung“
eine nicht unwesentliche Rolle. Für 40-jährige Frauen betrug diese im Jahr
2002 weitere 46 Lebensjahre und für Männer weitere 40 Lebensjahre
(BMFSFJ 2002). Der Terminus „gesunde Lebenserwartung“ bezeichnet die
durchschnittliche Anzahl der Jahre, die eine Person ohne schwerwie-
gende Krankheit bzw. nachhaltige Behinderung verlebt. Die gesunde Er-
nährung wird aus Sicht der Gesundheitsforscher als eine Ursache für

17 Der Begriff wurde von Jürgen Wolf (1991) zur Beschreibung der Situation in
Deutschland benutzt. 
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dieses Phänomen angeführt; aber auch die im internationalen Vergleich
geringe Kindersterblichkeit, die hohe Qualität der medizinischen Versor-
gung sowie gute Zugangsmöglichkeiten innerhalb des Gesundheitssys-
tems können als mitursächlich erachtet werden (Saigusa 2006: 23). Vor
dem Hintergrund einer zu erwartenden langen Zeitspanne von der Ver-
rentung bis zum Tod, in der sich viele JapanerInnen zudem eines guten
körperlichen und geistigen Gesundheitszustandes erfreuen, erscheint das
Konzept einer verlängerten Lebensarbeitszeit nicht nur praktikabel, son-
dern erweist sich häufig auch als interessengerecht im Hinblick auf eine
aktive und ausgefüllte Gestaltung der späten Lebensphase. 

3.2.2 Geschlecht und Familienstand 

Der Blick auf das Erwerbs- und Verrentungsverhalten der Geschlechter
fördert unterschiedliche Verhältnisse zutage. Wie aus Abbildung 2 (siehe
oben) hervorgeht, betrug die Erwerbsquote der japanischen Frauen zwi-
schen 60 und 64 Jahren im Jahr 2002 etwas weniger als die Hälfte der Er-
werbsquote der Männer derselben Altersgruppe. Erwerbsbiographien
von Frauen werden häufig durch Unterbrechungen und Phasen mit un-
terdurchschnittlichen Einkommen geprägt, die den beruflichen Karriere-
verlauf negativ beeinflussen und materielle Einbußen im Rentenalter be-
wirken können. Die Aussicht auf zu geringe Renteneinkünfte und damit
die Gefahr der Altersarmut hat während der letzten Jahrzehnte mehr und
mehr japanische Frauen dazu veranlasst, berufliche Tätigkeiten früher
wieder aufzunehmen und teils bis in die späte Erwerbsphase fortzufüh-
ren (Nakai und Akachi 2000: 111). Auch eine erhöhte Scheidungsquote
unter älteren Ehepaaren hat Frauen vermehrt zur (Wieder-)Aufnahme
von Erwerbsarbeit motiviert (vgl. Kap. 3.2.5), wobei allerdings zu berück-
sichtigen ist, dass nach aktueller Rechtslage geschiedene Ehemänner ver-
pflichtet sind, ihren geschiedenen Ehefrauen die Hälfte ihrer Rentenan-
sprüche auszuzahlen. 

3.2.3 Bildung und Qualifikation 

Knüpft man an die sozialen Variablen der Bildung und der Qualifikation
an, so sind verschiedene Erwerbsverhaltensmuster unter älteren Men-
schen zu beobachten. Geht man von der Feststellung aus, dass sich Be-
schäftigungsverhältnisse auf dem unstrukturierten Arbeitsmarkt (also
Beschäftigungen, die in aller Regel ein eher geringes Bildungs- und Qua-
lifikationsniveau erfordern), gewöhnlich durch erhöhte physische Belas-
tung auszeichnen, so erscheint der Wunsch nach einem vorzeitigen Aus-
stieg aus dem Erwerbsleben durchaus plausibel. Doch ist hier auch häufig
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eine Bereitschaft seitens der älteren Beschäftigten zu erkennen, ihre Ar-
beitskraft dem Arbeitsmarkt länger als gesetzlich vorgesehen zur Verfü-
gung zu stellen (man denke etwa an die von den Shirub  Jinzai Sent  ver-
mittelten Arbeitskräfte oder an mithelfende Familienangehörige in klei-
nen Betrieben des Einzelhandels, der Gastronomie oder der Landwirt-
schaft). Betrachtet man das obere Bildungs- und Qualifikationsspektrum,
so lässt sich das Phänomen des verspäteten Austritts aus dem Arbeitsle-
ben insbesondere bei ehemaligen Ministerialbeamten (amakudari) und
Managern in der freien Wirtschaft beobachten. 

3.2.4 Erwerbsstatus 

Bei der Analyse unterschiedlicher Erwerbsverhaltensmuster älterer Men-
schen ist zu unterscheiden zwischen den biographischen Handlungsmög-
lichkeiten und Präferenzen der abhängig Beschäftigten und denjenigen
der Selbständigen. So können Selbständige unabhängig von betrieblich
vermittelten Verhaltensmustern und Normbindungen etwa als Unterneh-
mer oder als Freiberufler den Verrentungszeitpunkt in der Regel stärker
an individuellen Lebenslagen, Interessen und Bedürfnissen ausrichten.
Deshalb und vermutlich auch aus Gründen der persönlichen Bindung
und Identifikation mit dem eigenen Unternehmen stellen japanische Un-
ternehmer und auch deren Familienangehörige ihre Arbeitskraft den Be-
trieben oft bis ins hohe Alter zur Verfügung. Erwähnenswert ist, dass in
Japan im Gegensatz zu anderen Industrienationen die Selbständigenquo-
te der 60- bis 64-Jährigen die Quote der 55- bis 59-Jährigen übersteigt
(Casey 2004: 15). Als Hauptursache hierfür kann das Wirken staatlicher
und betrieblicher Unterstützungsleistungen beim Übergang in die Selb-
ständigkeit angeführt werden (Conrad 2009: 132). Bei der Erklärung des
hohen Anteils Selbständiger innerhalb der älteren Bevölkerung Japans ist
zu berücksichtigen, dass die Struktur der japanischen Wirtschaft auch we-
sentlich durch einen hohen Anteil kleiner Betriebe des Einzelhandels und
der Landwirtschaft bestimmt wird, d.h. von Betrieben, in denen viele äl-
tere Menschen als Eigentümer oder – vor allem im Fall älterer Frauen – als
mithelfende Familienangehörige tätig sind (K sei R d sh  2005). 

3.2.5 Subjektive Erwartungen an den Ruhestand 

Es gibt kaum empirische Befunde zur Frage, inwiefern soziale Wechselbe-
ziehungen zwischen älteren Ehepartnern das Erwerbsverhalten älterer
Menschen in Japan beeinflussen. Es existieren indes Anhaltspunkte be-
züglich der Frage, wie der Eintritt in den Ruhestand von den betroffenen
Ehemännern und deren Ehefrauen persönlich eingeschätzt und bewertet
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wird. So geht aus einer von der japanischen Werbeagentur Hakuh d  im
Jahr 2004 durchgeführten Meinungsumfrage hervor, dass beinahe die
Hälfte der befragten Ehefrauen dem Ruhestand ihrer Ehemänner „eher
positiv“ entgegensahen, während immerhin 35 Prozent dem Berufsaus-
stieg „eher negativ“ gegenüberstanden (Hakuh d  2005). Die befragten
Männer indes äußerten sich hierzu zum überwiegenden Teil „eher posi-
tiv“ bzw. „positiv“. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die
Tatsache, dass sich die Scheidungsquote unter älteren japanischen Ehe-
paaren seit Beginn der 1990er Jahre bis Anfang des Jahrtausends erhöht
hat. Bis zum Jahr 2002 stieg die Anzahl der Scheidungen auf ca. 290.000
(Nicolaysen 2007).18 Berichten der Medien zufolge scheitern immer mehr
Rentnerehen an der dauerhaften Präsenz der Männer zu Hause (z. B.
Stamm 2006). Die Tatsache, dass viele japanische Frauen unter dem lei-
den, was in der Psychologie als retired husband-Syndrom (shujin zaitaku su-
toresu sh k gun) bezeichnet wird, weist auf ein Konfliktpotenzial zwi-
schen Mann und Frau hin, das auf die während des Berufslebens ver-
gleichsweise geringe männliche Partizipation im Haushalt und auf die
starke strukturelle Abhängigkeit zwischen Privatleben und Arbeitskon-
text zurückzuführen ist. Beide Phänomene erschweren das Zurechtfinden
der Männer in einer nunmehr ungewohnten sozialen Rolle.19

Dies bedeutet, dass Männer nach Verlassen ihres beruflichen Umfeldes
in der Regel stärker mit Problemen in Bezug auf die Freizeitstrukturie-
rung und die Aufrechterhaltung sozialer Integration konfrontiert sind als
ihre Ehefrauen, die in der Regel bereits Jahre zuvor ein Netz an privaten
Kontakten aufgebaut haben und Freizeitaktivitäten nachgegangen sind.
Immer mehr ältere Frauen sehen sich aufgrund von Scheidungen ge-
zwungen, zur Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards einer Erwerbsar-
beit nachzugehen. In diesem Zusammenhang stellt die Praxis schlecht be-
zahlter und sozial gering bewerteter Teilzeitarbeit von Frauen nach dem
Wiedereinstieg ins Berufsleben ein gravierendes gesellschaftliches Pro-
blem dar (Broadbent 2007). 

18 Zur Zunahme der Scheidungen mag neben ehelich-häuslichen Problemen
nach der Rückkehr des Mannes aus dem Arbeitsleben auch die Tatsache beitra-
gen, dass im Scheidungsfall der Mann der Frau gegenüber zur Auszahlung der
Hälfte seiner Rentenansprüche verpflichtet ist. 

19 Männer, die zu Hause von ihren Ehefrauen als Stressfaktor empfunden wer-
den, werden im japanischen Sprachgebrauch sarkastisch als sodai gomi [Sperr-
müll] oder als nure ochiba [„nasse Blätter, die am Besen kleben bleiben“] be-
zeichnet. 
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3.3 Wertorientierungen und Normbindungen 

3.3.1 Arbeitsethik und Arbeitsorientierung 

Bei der Ermittlung sozialkultureller Einflüsse auf das Erwerbsverhalten
im Alter stellt sich auch die Frage nach gesellschaftlichen Einstellungen
zu Erwerbsarbeit und deren Stellenwert im Leben älterer Menschen in Ja-
pan. Der Terminus „Arbeitsethos“ kann grundsätzlich verstanden wer-
den als die Summe der gesellschaftlichen Moral- und Wertvorstellungen
in Bezug auf Erwerbsarbeit, während der Begriff der „Arbeitsorientie-
rung“ den sozialen Stellenwert von Erwerbsarbeit in der Gesellschaft bzw.
im Leben des Einzelnen kennzeichnet. Auf der Mikroebene der individu-
ellen Lebensführung und Lebensplanung älterer Menschen zeigt sich das
Ausmaß der Arbeitsorientierung etwa anhand von Faktoren wie der per-
sönlichen Haltung und emotionalen Einstellung zur Arbeit, der Arbeits-
motivation oder der Arbeitszufriedenheit (Parker 1967: 147). 

Im Zusammenhang mit der Geschichte des japanischen Arbeitsethos
hat Sepp Linhart für die Phase des gemäßigten Wirtschaftswachstums der
1970er Jahre eine grundsätzliche Fortgeltung sowohl einer hohen Arbeits-
ethik als auch einer kollektivistischen Einstellungsweise konstatiert, aller-
dings mit dem Hinweis auf gesellschaftliche Wandelerscheinungen und
die damit verbundene Aufweichung gängiger Japanklischees (Linhart
1976). Mit dem raschen Wirtschaftswachstum der 1950er und 1960er Jahre
hatte sich vor allem in den großen japanischen Erfolgsunternehmen eine
Arbeitsideologie etabliert, in der das besondere Pflichtbewusstsein gegen-
über kollektiven Belangen der Gesellschaft und der Nation sowie der
Dienst an der Gruppe eine zentrale Rolle spielten. Es ist feststellbar, dass
das Bild Japans trotz des gesellschaftlichen Wandels auch heute noch mit
Vorstellungen von einer ehrgeizigen und arbeitsamen Weltwirtschafts-
macht belegt ist. Die japanische Regierung veröffentlichte 2001 eine ver-
gleichende Umfrage, der zufolge ältere männliche Beschäftigte ab 60 Jah-
ren in Japan und in den USA angaben, ab wann Erwerbstätige idealerwei-
se aus dem Berufsleben ausscheiden sollten (Naikakufu 2001). In beiden
Ländern sprachen sich die meisten Männer für einen idealen Berufsaus-
trittszeitpunkt im Alter von 65 Jahren aus (Japan: 40,3 %; USA: 45,3 %).
Während hier der prozentuale Anteil US-amerikanischer Männer ver-
gleichsweise höher ausfiel, setzten indes mehr Japaner das ideale Berufs-
austrittsalter bei 70, 75 oder 80 Jahren an. Diese Ergebnisse können durch-
aus als Anzeichen für das Fortwirken eines hohen gesellschaftlichen Ar-
beitsethos bzw. als Indikatoren zugunsten einer hohen intrinsischen Ar-
beitsmotivation innerhalb der älteren Bevölkerung Japans interpretiert
werden. 
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Was Einstellungen älterer Menschen zur Erwerbsarbeit anbelangt, so ist
anzunehmen, dass innerhalb der dankai-Generation,20 zu der die zwischen
1947 und 1949 geboren Japaner zählen, ein tendenziell besonders ausge-
prägtes Rollenverständnis hinsichtlich der Ausübung von Erwerbsarbeit
vorherrscht. Dieses bildet insbesondere für die älteren Männer eine wich-
tige Orientierungsgrundlage im Rahmen der Biographisierung und ver-
mag auch den geringeren Anteil älterer weiblicher Erwerbstätiger zu er-
klären. Handlungs- und Wertorientierungen der japanischen Babyboo-
mer, die gegenwärtig zwischen 59 und 61 Jahre alt sind, haben ihre
Grundlage vor allem in den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen der Nachkriegszeit und der folgenden wirt-
schaftlichen Hochwachstumsphase. Demzufolge werden ihnen häufig
eine ausgeprägte Arbeitsorientierung und ein in der Vorliebe für einen
westlichen Lebensstil zum Ausdruck kommender Materialismus zuge-
schrieben. Soziale Erwartungen, die im Kontext der Biographisierung an
den japanischen Mann gerichtet werden, beruhen dabei primär auf einem
Rollenverständnis des Mannes als einzigem Brotverdiener, der möglichst
lange wirtschaftlich aktiv und erfolgreich sein sollte (Williamson und
Higo 2007: 37). 

Das Klischee des übereifrigen japanischen Arbeitnehmers, der seine
Freizeit klaglos der Firma opfert und einen Großteil seiner Freizeit mit
Kollegen bei „Freundschaftsabenden“ (shinbokukai) oder bei gemein-
schaftlichen Firmenveranstaltungen verbringt, ist indes aufgrund zuneh-
mender gesellschaftlicher Individualisierungstendenzen und der ge-
wachsenen Bedeutung von Freizeit und Konsum nicht mehr ohne Wei-
teres gültig (Manzenreiter 1998: 73). Seit den 1970er Jahren sind neben die
japanischen traditionellen Arbeitstugenden Wünsche nach mehr Freizeit,
Selbstverwirklichung und einer gesteigerten Lebensqualität sowie ein er-
höhtes Konsumverhalten getreten. Ausgehend von verschiedenen Umfra-
geergebnissen liegt der Schluss nahe, dass sich innerhalb der japanischen
Gesellschaft etwa seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts zunehmende
Individualisierungstendenzen abgezeichnet haben, die erkennbar wer-
den anhand der zunehmenden Bedeutung des Privat- und Familienlebens
und der Freizeit im Vergleich zu Beruf und Erwerbsarbeit (Ölschleger
1998: 37; Stimac 2004: 65). Wenn man sich vor Augen führt, dass aufgrund
ökonomischer Zwänge traditionelle japanische Beschäftigungsprivilegien
kaum mehr aufrechtzuerhalten sind und die Sicherheit des Arbeitsplatzes
für viele JapanerInnen mehr und mehr infrage gestellt wird, wird ver-

20 Das japanische Wort dankai bedeutet übersetzt „Klumpen“ und beschreibt den
Geburtenboom in der unmittelbaren Nachkriegszeit (also die Babyboomer-Ge-
neration). 
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ständlich, dass diese Entwicklungen durchaus zu einem Verlust der Mo-
tivation führen können, das eigene Leben primär in den Dienst des Unter-
nehmens zu stellen. Auch die offizielle Politik der 1990er Jahre ermunterte
die Japaner zu mehr Freizeitaktivität und Konsum, wovon man sich ein
Gegenmittel zur eher trüben Wirtschaftsstimmung erhoffte. Propagiert
wurde ein Bild Japans als „Supermacht der Lebensqualität in Einklang
mit der Globalgesellschaft“ (chiky  shakai to ky zai suru seikatsu koku). So
erstellte die Regierung Miyazawa 1992 einen Fünfjahresplan zum Aufbau
einer neuen Gesellschaftsordnung, die eine Ausdünnung des Sozialstaats
unter Betonung individualistischer Werthaltungen vorsah und den priva-
ten Konsum mittels eines Rettungspakets in Höhe von 10,7 Billionen Yen
stimulieren sollte (Beasley 1990: 286). Festzustellen ist, dass in Konver-
genz mit den in westlichen Industrienationen zu beobachtenden Entwick-
lungen in Japan Konsum und Freizeit mit dem Einfluss globalisierungs-
bedingter kultureller Austauscheffekte eine Aufwertung erfahren haben.
Kulturalistisch begründeten Thesen, die von einer pauschalen Fortgel-
tung einer hohen japanischen Arbeitsethik ausgehen, muss demzufolge
mit Vorsicht begegnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass poli-
tisch-ökonomische Einflüsse das Arbeits- und Freizeitverhalten maßgeb-
lich mitgeprägt haben (Manzenreiter 1998: 91). Wolfgang Manzenreiter
hat für das Japan der ausgehenden 1990er Jahre aus einem primär makro-
ökonomischen Blickwinkel heraus dargelegt, dass freizeitbezogene Ein-
stellungs- und Verhaltensmuster sich von ihren vormals starken struktu-
rellen Abhängigkeiten vom Arbeitskontext weitgehend befreit hatten
(Manzenreiter 1998: 73).21 An anderer Stelle weist er darauf hin, dass die
Bedeutungszunahme von Freizeit und Konsum unter anderem anhand
der Parameter der Arbeitszeitverkürzung, einer zunehmend selbstbe-
stimmten Zeitverwendung als Folge des abnehmenden Einflusses von
Staat, Unternehmen, Familie und lokaler Gemeinschaft auf die individu-
elle Lebensführung und einer zunehmenden Wertschätzung des immate-
riellen Wohlergehens gegenüber dem materiellen Wohlstand innerhalb
der Bevölkerung deutlich wird (Manzenreiter 1995: 264). Manzenreiter
stellt fest, dass insbesondere konsumorientierte Vergemeinschaftungs-
muster in Form von „szenespezifischen Milieus“ und anhand von „ähn-

21 Laut einer Statistik des Keizai K h  Sent  (Japan Institute for Social and Eco-
nomic Affairs) ist die durchschnittliche Arbeitsdauer der Japaner von 1988 bis
1999 von ca. 43 auf 37,3 Wochenstunden gesunken (Stimac 2004: 63). Es wäre
jedoch verfehlt, diese Entwicklung allein als Zeichen für einen gesellschaft-
lichen Bedeutungsverlust von Erwerbsarbeit zu interpretieren. Ursachen lie-
gen in erster Linie bei der schwachen konjunkturellen Entwicklung nach dem
Platzen der bubble economy und der zunehmenden Automatisierung industri-
eller Produktionsprozesse. 
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lichen Lebenszielen und ästhetischen Ausdrucksformen“ eine moderne
Freizeitkultur prägen, die allerdings weniger einer homogenen, kollekti-
vistischen Großgruppengesellschaft zuzuordnen sind, sondern einem he-
terogenen, pluralistischen und differenzierten Gesellschaftsbild entsprin-
gen.

Auch wenn angenommen werden darf, dass das Bild der Gewissenhaf-
tigkeit und Loyalität japanischer Beschäftigter gegenüber ihren Unterneh-
men dem Grunde nach fortbesteht (Bosse 1997), müssen gesellschaftliche
Einstellungsweisen und Orientierungen im Kontext von Erwerbsarbeit
insbesondere unter dem Blickwinkel des gesellschaftlichen Wandels
wahrgenommen werden, wobei zudem – weniger im Hinblick auf die
dankai-Generation als vielmehr in Bezug vor allem auf die jüngeren Gene-
rationen bzw. die „Alten von morgen“ – aktuelle gesellschaftliche Trends
wie die zunehmende Individualisierung und Freizeitorientierung und
das freeter-Phänomen22 zu berücksichtigen sind. Während sich die „Alten
von heute“ noch einem hohen Arbeitsethos verpflichtet fühlen, mag dies
für die jüngeren Generationen, also die „Alten von morgen“, nicht mehr
ohne Weiteres zutreffen. 

3.3.2 Sozialer Stellenwert der Familie 

Begreift man die Tendenz zur Individualisierung von Lebensformen und
Lebensstilen im Alter und die Lockerung familialer Bindungen als Zeiter-
scheinungen moderner Industriegesellschaften, so fragt sich, ob derartige
Phänomene Einfluss auf die hohen japanischen Alterserwerbsquoten aus-
üben. Japan gilt als eine Gesellschaft, die der Familie als Wirtschaftsorga-
nisation und „Haushaltskollektiv“ (ie) traditionell einen besonders hohen
sozialen Stellenwert zuweist (Chie 1985: 16). Aus einer Regierungsumfra-
ge aus dem Jahr 2005 geht hervor, dass 64 Prozent der Befragten für den
Fall des Auftretens gesundheitlicher, finanzieller oder sonstiger Probleme
als Bezugspersonen ihre Ehepartner und 53,2 Prozent die im eigenen
Haushalt lebenden Kinder benannten (Naikakufu 2007: 14), was auf eine
starke familiale Orientierung hinweist. Indes belegen Statistiken eine zu-

22 Der Begriff freeter (fur t ) bezeichnet das Phänomen häufiger Arbeitsplatz-
wechsel, das sich insbesondere innerhalb der jüngeren Generation immer häu-
figer beobachten lässt. Es gibt inzwischen immer mehr Beschäftigte, die, statt
in einem regulären Arbeitsverhältnis mit geregeltem Einkommen zu verblei-
ben, von Teilzeitjob zu Teilzeitjob springen, wobei dieses Verhalten insbeson-
dere in unfreiwilliger Arbeitslosigkeit oder in dem Wunsch nach mehr indivi-
dueller Freiheit und Freizeit begründet liegt. Damit statuieren die freeter ein
Gegenexempel zu dem bisherigen, durch die dauerhafte Zugehörigkeit zu
einem Unternehmen geprägten Arbeitsideal. 
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nehmende Loslösung älterer Menschen von ihren familiären Verbünden
und zeigen auf, dass es inzwischen immer mehr Singlehaushalte unter
Rentnern gibt, während das Modell der Mehrgenerationen-Familie unter
einem Dach immer weniger Raum einnimmt. Aus der vom japanischen
Gesundheitsministerium durchgeführten Studie Kokumin seikatsu kiso
ch sa [Basiserhebung zu den Lebensverhältnissen der Bevölkerung] geht
hervor, dass es sich im Jahr 2007 bei 22,5 Prozent aller Haushalt mit Per-
sonen im Alter von 65 Jahren und älter um Einpersonenhaushalte und bei
29,8 Prozent um Ehepaarhaushalte handelte, während bei 17,7 Prozent
der Fälle die unverheirateten Kinder mit im Haushalt wohnten und es
sich bei nur 18,3 Prozent um Dreigenerationenhaushalte handelte. Laut
dieser Statistik ist die Anzahl der Singlehaushalte mit Personen ab 65 Jah-
ren seit 1980 um beinahe 12 Prozent gestiegen (K sei R d sh  2007: 14).
Die Tatsache, dass vor allem in den Großstädten beengte Wohnverhält-
nisse und eine nicht altersgerechte Ausstattung in vielen Wohnhäusern
ein Zusammenleben unter einem Dach schwierig gestalten, liefert unter
anderem eine durchaus plausible Erklärung für diese Entwicklung. 

Zudem hat das Modell der „japanischen Wohlfahrtsgesellschaft“ (ni-
hongata fukushi shakai), das Mitte der 1970er Jahre zwecks Bewältigung
der mit dem ersten Ölschock von 1973 einhergehenden Wirtschaftskrise
die soziale Verantwortung von der Staatsebene in den Bereich der Ge-
meinden, Nachbarschaften und Familien verlagerte, den Zusammenhalt
der Generationen unter einem Dach nicht gerade verstärkt. Denn mit
der Idee der „Wohlfahrt zu Hause“ (zaitaku fukushi) als Appell an die
Bürger zur Übernahme sozialer Pflichten verbindet sich vor allem für
Frauen die sozialethische Verpflichtung, der häuslichen Pflege Älterer
gegenüber beruflichen Zielen den Vorrang einzuräumen. Die Scheu vor
dieser Bürde hat nach Ansicht Sepp Linharts dazu beigetragen, dass
sich die Anzahl der Mehrgenerationenhaushalte verringert hat: „Es
scheint, als ob viele Frauen etwas anderes vom Leben erwarten als das,
was ‚Wohlfahrt zu Hause‘ für sie bedeutet“ (Linhart 1998: 66). Das japa-
nische Sprichwort, der ideale Ehemann solle am besten „ie tsuki, k  tsuki,
baba nuki“ [mit Haus, mit Auto, aber ohne Großmama] daherkommen,
spiegelt diese Einstellung scherzhaft wider. Im Bewusstsein dieser Zu-
rückhaltung der jüngeren Generation bezüglich der sozialen Verpflich-
tungen gegenüber den Älteren erscheint die Annahme plausibel, dass
damit ein verstärktes Streben der älteren Generation nach sozialer und
ökonomischer Unabhängigkeit einhergehen könnte, was bisher jedoch
noch nicht wissenschaftlich belegt worden ist. Abgesehen davon ist
jedoch festzustellen, dass sich in der Abnahme der Mehrgenerationen-
haushalte bzw. in der zunehmenden Loslösung älterer Menschen von
ihren familiären Verbünden durchaus Hinweise auf einen Bedeutungs-
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verlust des Stellenwerts der Familie als „sozialversicherndes Element“
ableiten lassen. Zu berücksichtigen ist auch, dass das erhöhte Angebot
an Pflegeeinrichtungen und -diensten familiäre Loslösungsprozesse äl-
terer Menschen erleichtert hat. 

4 SCHLUSSBETRACHTUNG

Die Analyse von Einflussfaktoren auf das Erwerbsverhalten älterer Men-
schen in Japan hat deutlich gemacht, dass die hohe Alterserwerbsbeteili-
gung auf einem Zusammenwirken verschiedener institutioneller und
nicht-institutioneller Faktoren beruht. Das „Methusalem-Komplott“, so-
fern man es wie Kamppeter und Tack (2006: 15) auf den japanischen Ar-
beitsmarkt übertragen will, ist deshalb weder eindimensional erklärbar
noch isoliert auf eine bestimmte Hauptursache zurückführbar. Es wurde
außerdem deutlich, dass sich Alterserwerbsarbeit in Japan gleichermaßen
als Objekt staatlicher Steuerungsbemühungen sowie als marktökono-
misches Phänomen begreifen lässt und obendrein wesentlich bedingt
wird durch sozialstrukturelle und sozialkulturelle Institutionalisierung.

Zunächst wurde gezeigt, dass formale Institutionen in Gestalt poli-
tischer und rechtlicher Rahmenvorgaben auf eine hohe Alterserwerbsbe-
teiligung und einen dauerhaften Verbleib Älterer im Arbeitsleben abzie-
len. Auf der Makroebene der staatlichen Regulierung von Alterserwerbs-
arbeit bilden Spezialgesetze eine rechtliche Grundlage im Bereich der Ar-
beitsförderung. Zuschläge zur Rente im Falle des Hinausschiebens des
regulären Verrentungszeitpunktes motivieren zu einer Verlängerung der
Lebensarbeitszeit. Positive Effekte auf die Beschäftigung Älterer lassen
sich insbesondere in dem Mangel an finanziellen Anreizen zugunsten des
Vorruhestands und des längeren Verbleibs in Arbeitslosigkeit erkennen. 

Auf der Mesoebene der tariflichen und betrieblichen Arbeitsbezie-
hungen erweisen sich insbesondere weiterführende Beschäftigungssyste-
me für Menschen im Rentenalter sowie integrative Personalpraktiken der
Unternehmen als förderlich im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration
Älterer. Im Hinblick auf die soziale Wirkungskraft dieser Institutionen auf
das Alterserwerbsverhalten ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Wie-
dereinstellungs- und Weiterbeschäftigungsoptionen nur den relativ ge-
ringen Teil der Stammarbeitnehmer des internen Arbeitsmarkts betreffen
und damit insgesamt betrachtet keinen hohen quantitativen Beschäfti-
gungseffekt erzielen können. Integrative unternehmerische Personalstra-
tegien (insbesondere Kündigungsschutz und Personaltransfers) leisten
einen positiven Beitrag zur Arbeitsmarktintegration vor allem in Bezug
auf die Gruppe der älteren Menschen in ihrer späten Erwerbsphase bzw.
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vor Erreichen der teinen-Altersgrenze. Die Betonung der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung kann grundsätzlich zu einer dauerhaften Nutz-
barkeit der Arbeitskraft Älterer beitragen und deren langfristige Integra-
tion in den Betrieben unterstützen, sofern Ältere auch tatsächlich dauer-
haft in Weiterbildungssystemen integriert bleiben. 

Bei der Analyse der Einflusskraft formaler Institutionen auf das Er-
werbsverhalten Älterer bleibt festzustellen: Auch wenn manche japa-
nische Rechts- und Politikbeispiele im Hinblick auf ihre Beschäftigungs-
effekte, Anreizwirkungen und Mitnahmeeffekte durchaus kritikwürdig
sind, könnten einige Institutionen zur Förderung von Alterserwerbsarbeit
möglicherweise positive Denkanstöße für andere Staaten im Rahmen der
staatlichen Regulierung von Alterserwerbsarbeit liefern. 

Die Analyse informaler Institutionen und nicht-institutioneller Fak-
toren auf das Erwerbsverhalten älterer Menschen hat gezeigt, dass mate-
rielle Beweggründe im Rahmen von Entscheidungen zugunsten eines ver-
längerten Erwerbslebens eine wesentliche Rolle spielen. Es ist anzuneh-
men, dass die künftigen älteren Generationen sich immer weniger einem
hohen Arbeitsethos verpflichtet fühlen werden. Die zunehmende Loslö-
sung älterer Menschen von ihren familialen Verbünden und die abneh-
mende Rolle der Familie als „sozialversichernder Faktor“ wirken indes
zugunsten einer verstärkten Teilhabe Älterer an Erwerbsarbeit. 

Mit Erdman Palmore (1975: 6) bleibt abschließend festzustellen: „While
Japan is no paradise for the aged, and even though it is often difficult to
transplant practices or attitudes from one culture to another, many Japa-
nese practices and attitudes may suggest ways in which the quality of lat-
er life in the West could be improved.“
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